
 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  
im Gebiet der Stadt Hungen 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01.04.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 
(GVBl. I S. 915), §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 17.03.1970 (GVBl. I 
S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz am 28.05.2018 (GVBl. I S. 247) hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Hungen am 04.07.2023 folgende  
 
 
 

2. Änderung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  
im Gebiet der Stadt Hungen  

 
 

beschlossen: 
 

 
Artikel 1 
 
 

Die nachstehend aufgeführten Paragraphen werden wie folgt neu gefasst: 
 
 

§ 6  
Steuerbefreiungen 

 
 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der 
Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 

 
Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G“ oder „H“ besitzen. 
 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für  
 
1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in 

den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden 
und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öf-
fentlichen Mitteln bestritten werden, 
 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich zu Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken 
liegt insbesondere vor bei der Haltung 

 
a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 

Bewachung von Herden verwendet werden, 
 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe angemeldet haben. 

 
3. Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus dem Tierheim erworben wurden, bis 

zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres. 



§ 7 
Steuerermäßigungen 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die Stadt nach 

§ 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für  
 

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt werden, welche von dem 
nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen; 
 

b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene 
Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt anerkannten Vereins oder Verbandes 
mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungs-
zeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaub-
haft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sach-
kunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt. 

 
c) Jagdhunde mit entsprechender Ausbildung, die zur Nachsuche von verunfalltem oder 

krankem Wild in Jagdrevieren der Großgemeinde eingesetzt werden. Als Nachweis gel-
ten die Eintragung bei der Unteren Jagdbehörde sowie der Nachweis der Jagdeignungs-
prüfung. 

 
(2) Für Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB 

II und diesen einkommensmäßig gleichstehenden Personen wird die Steuer für den ersten 
Hund auf Antrag auf 25 v. H. des Steuersatzes ermäßigt. 

 
Artikel 2 
 
Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hungen, 05.07.2023      Der Magistrat der Stadt Hungen 
  
 
 
 
         Wengorsch 
         Bürgermeister 

 
 
                
 
 




